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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Anträge auf Erstattung von Beihilfe mit wie vielen Rechnungen bzw. 
Belegen seit dem Jahr 2019 pro Jahr zur Bearbeitung beim Landesamt für Be-
soldung und Versorgung (LBV) eingereicht wurden;

2.  wie sich diese Einzelanträge jeweils auf die Einreichung in Papierform, über 
das Kundenportal und mittels App „Beihilfe BW“ und andere Formen verteilt 
haben (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in Prozent angeben);

3.  wie sich das Volumen der Bewilligung und das der Ablehnung bei der Beihilfe 
seit dem Jahr 2019 entwickelt hat (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in Pro-
zent angeben);

4.  wie viele Vollzeitäquivalente im Bereich der Beihilfe seit dem Jahr 2019 ein-
gesetzt wurden;

5.  wie viele Anträge auf Erstattung von Beihilfe beim LBV seit Januar 2022 mo-
natsweise eingereicht wurden und wie sich diese Einzelanträge jeweils auf die 
Einreichung in Papierform, über das Kundenportal und mittels App „Beihilfe 
BW“ und andere Formen verteilt haben (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in 
Prozent angeben);

6.  wie sich die Bearbeitungszeit seit Januar 2022 je Woche entwickelt hat und wie 
diese aktuell ist;

Antrag
des Abg. Dr. Albrecht Schütte u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Beihilfebearbeitung beim Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung
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 7.  wie viele Anträge derzeit länger als sechs Wochen, wie viele länger als sieben 
Wochen, wie viel länger als acht Wochen und wie viele länger als neun Wo-
chen nach Einreichung noch nicht ausbezahlt sind (bitte in absoluten Zahlen, 
wie auch in Prozent angeben);

 8. wie sich diese Zahlen seit Anfang 2024 entwickelt haben;

  9.  ob es Typen von Anträgen gibt, die besonders häufig mehr als sechs Wochen 
in der Bearbeitung brauchen;

10.  welche Maßnahmen sie ergreift, um gerade die ganz langen Bearbeitungszei-
ten ab sechs Wochen aufwärts zu reduzieren;

11.  was Antragsteller unbedingt beachten sollten, damit ihre Anträge möglichst 
zeitnah abschließend bearbeitet werden können;

12.  ob  es  zutreffend  ist,  dass  die  Einreichung  über  die  App  „Beihilfe  BW“  zu 
einer beschleunigten bzw. bevorzugten Bearbeitung führt;

13.  ob sie die vom Landtag festgelegte Bearbeitungszeit von 20 Arbeitstagen 
noch für zeitgemäß hält und ob diese im Zeitalter der Digitalisierung nicht 
deutlich herabgesetzt werden sollte;

14.  welche Maßnahmen zur Digitalisierung und zum weiteren Ausbau der Auto-
mation in der Beihilfebearbeitung seit dem Jahr 2019 ergriffen wurden und in 
absehbarer Zeit ergriffen werden sollen;

15.  welche Maßnahmen das LBV zur Steigerung der elektronischen Einreichung 
über die App „Beihilfe BW“ auf den Weg gebracht hat.

1.7.2024

Dr. Schütte, Hockenberger, Mack, Mayr, Dr. Reinhart, Schweizer CDU

B e g r ü n d u n g

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) ist zuständig für die Be-
arbeitung der Beilhilfe für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-
ter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes 
Baden-Württemberg. In Anbetracht der Anzahl der beihilfeberechtigten Personen 
handelt es sich dabei um eine Massenverwaltung.

Der Antrag soll die Entwicklungen im Bereich der Beihilfebearbeitung seit dem 
Jahr 2019 näher beleuchten. Er legt dazu den Fokus auf die Antragszahlen, die 
Bearbeitungszeiten sowie die Digitalisierung und die Automation.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 24. Juli 2024 Nr. FM1-0374-12/5 nimmt das Ministerium für 
Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Anträge auf Erstattung von Beihilfe mit wie vielen Rechnungen bzw. 
Belegen seit dem Jahr 2019 pro Jahr zur Bearbeitung beim Landesamt für Be-
soldung und Versorgung (LBV) eingereicht wurden;

Zu 1.:

2.  wie sich diese Einzelanträge jeweils auf die Einreichung in Papierform, über 
das Kundenportal und mittels App „Beihilfe BW“ und andere Formen verteilt 
haben (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in Prozent angeben);

Zu 2.:

 

 

 
 

 
Jahr Anträge Belege 
2019 1 407 058 9 996 635 
2020 1 514 681 10 082 694 
2021 1 581 408 9 869 592 
2022 1 814 777 10 414 476 
2023 2 014 198 10 801 919 
2024 bis 30.06. 1 056 772 5 732 943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Jahr 2019 eingegangene Anträge 1 407 058 100 % 
davon Papierform 925 703 65,79 % 
davon Beihilfeantrag online übers Kundenportal 481 355 34,21 % 
davon App „Beihilfe BW“ – – 

Im Jahr 2020 eingegangene Anträge 1 514 681 100 % 
davon Papierform 911 253 60,16 % 
davon Beihilfeantrag online übers Kundenportal 603 428 39,84 % 
davon App „Beihilfe BW“ – – 

Im Jahr 2021 eingegangene Anträge 1 581 408 100 % 
davon Papierform 809 968 51,22 % 
davon Beihilfeantrag online übers Kundenportal 677 909 42,87 % 
davon App „Beihilfe BW“ (Einführung 11.08.2021) 93 531 5,91 % 

Im Jahr 2022 eingegangene Anträge 1 814 777 100 % 
davon Papierform 735 505 40,53 % 
davon Beihilfeantrag online übers Kundenportal 527 548 29,07 % 
davon App „Beihilfe BW“ 551 724 30,4 % 

Im Jahr 2023 eingegangene Anträge 2 014 198 100 % 
davon Papierform 698 147 34,66 % 
davon Beihilfeantrag online im Kundenportal 540 623 26,84 % 
davon App „Beihilfe BW“ 775 428 38,50 % 
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Im laufenden Jahr 2024 liegt die Zahl von App-Anträgen aktuell bei rund 45 Pro-
zent. Die elektronisch eingehenden Anträge machen insgesamt rund 70 Prozent 
der Antragseingänge aus.

3.  wie sich das Volumen der Bewilligung und das der Ablehnung bei der Beihilfe 
seit dem Jahr 2019 entwickelt hat (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in Pro-
zent angeben);

Zu 3.:

Die Differenz zwischen dem Antragsvolumen und der Summe aus Ablehnungs- 
und Auszahlungsvolumen ergibt sich aus der Anwendung des Beihilfebemes-
sungssatzes auf die beihilfefähigen Aufwendungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Auszahlungsvolumen nicht deckungsgleich 
mit den Beihilfeausgaben im Landeshaushalt ist. Im Landeshaushalt werden bei 
den Beihilfeausgaben beispielsweise Rückzahlungen überzahlter Beihilfe oder 
auch die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der beihilfeberechtigten Personen 
für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen gegengerechnet.

4.  wie viele Vollzeitäquivalente im Bereich der Beihilfe seit dem Jahr 2019 einge-
setzt wurden;

Zu 4.:

 

 
 
 
 
 

Jahr Antrags- 
volumen in 
Euro 

Entwick- 
lung in 
% 

Ablehnungs- 
volumen in 
Euro 

Entwick- 
lung in 
% 

Auszahlungs- 
volumen in 
Euro 

Entwick- 
lung in 
% 

2019 2 528 149 334 – 184 461 870 – 1 552 868 217 – 
2020 2 583 915 166 2,21 199 808 952 8,32 1 553 284 466 0,03 
2021 2 778 784 901 7,54 212 095 216 6,15 1 630 704 401 4,98 
2022 2 788 225 405 0,34 217 768 586 2,67 1 652 071 221 1,31 
2023 3 174 138 008 13,84 244 114 516 12,10 1 915 635 383 15,95 

 

 

 
 

 

 
Kalender-
jahr 

Vollzeitäquiva- 
lente im  
Bereich der Bei- 
hilfeantrags-  
und Schriftver- 
kehrsbearbei- 
tung sowie im  
Telefonservice 
(gehobener und 
mittlerer Dienst) 

davon Sachbe- 
arbeitungen im 
Bereich der Bei-
hilfeantrags-  
und Schriftver- 
kehrsbearbei- 
tung sowie im 
Telefonservice 
(mittlerer Dienst) 

Vollzeitäqui-  
valente im Be- 
reich Digitali-  
sierung der Bei-
hilfeanträge  
(gehobener und 
mittlerer Dienst) 

Vollzeitäqui-  
valente in sonsti-
gen Bereichen 
(Grundsatz, Qua-
litätssicherung, 
Widerspruch)  
(gehobener und  
mittlerer Dienst) 

Gesamt 
(geho-  
bener und 
mittlerer 
Dienst) 

2019 196,6 163,6 72,2 9,6 278,4 
2020 198,0 170,3 62,0 11,0 271,0 
2021 190,7 167,2 58,2 12,0 260,9 
2022 192,2 169,6 47,4 14,1 253,7 
2023 195,0 169,3 47,9 17,9 260,8 
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5.  wie viele Anträge auf Erstattung von Beihilfe beim LBV seit Januar 2022 mo-
natsweise eingereicht wurden und wie sich diese Einzelanträge jeweils auf die 
Einreichung in Papierform, über das Kundenportal und mittels App „Beihilfe 
BW“ und andere Formen verteilt haben (bitte in absoluten Zahlen, wie auch in 
Prozent angeben);

Zu 5.:

 

 
 

 
Kalenderjahr 2022 

 
Januar 

 
in % 

 
Februar 

 
in % 

 
März 

 
in % 

 
April 

 
in % 

 
Mai 

 
in % 

 
Juni 

 
in % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat gesamt 

 
172 486 

 
100,00 % 

 
136 631 

 
100,00 % 

 
142 279 

 
100,00 % 

 
149 188 

 
100,00 % 

 
143 292 

 
100,00 % 

 
128 287 

 
100,00 % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat Online 

 
54 073 

 
31,35 % 

 
39 878 

 
29,19 % 

 
41 659 

 
29,28 % 

 
44 472 

 
29,81 % 

 
41 387 

 
28,88 % 

 
36 907 

 
28,77 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat Papier 

 
74 949 

 
43,45 % 

 
60 159 

 
44,03 % 

 
61 734 

 
43,39 % 

 
59 700 

 
40,02 % 

 
58 947 

 
41,14 % 

 
53 621 

 
41,80 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat APP 

 
43 464 

 
25,20 % 

 
36 594 

 
26,78 % 

 
38 886 

 
27,33 % 

 
45 016 

 
30,17 % 

 
42 958 

 
29,98 % 

 
37 759 

 
29,43 % 

 
 

Juli 
 

in % 
 

August 
 

in % Sep- 
tember 

 
in % 

 
Oktober 

 
in % Novem- 

ber 

 
in % Dezem- 

ber 

 
in % 

 
2022 

 
in % 

 
154 824 

 
100,00 % 

 
160 145 

 
100,00 % 

 
132 205 

 
100,00 % 

 
150 743 

 
100,00 % 

 
158 293 

 
100,00 % 

 
186 404 

 
100,00 % 

 
1 814 777 

 
100,00 % 

 
46 110 

 
29,78 % 

 
45 191 

 
28,22 % 

 
36 168 

 
27,36 % 

 
43 109 

 
28,60 % 

 
43 866 

 
27,71 % 

 
54 728 

 
29,36 % 

 
527 548 

 
29,07 % 

 
58 762 

 
37,95 % 

 
67 211 

 
41,97 % 

 
54 318 

 
41,09 % 

 
56 098 

 
37,21 % 

 
61 801 

 
39,04 % 

 
68 205 

 
36,59 % 

 
735 505 

 
40,53 % 

 
49 952 

 
32,26 % 

 
47 743 

 
29,81 % 

 
41 719 

 
31,56 % 

 
51 536 

 
34,19 % 

 
52 626 

 
33,25 % 

 
63 471 

 
34,05 % 

 
551 724 

 
30,40 % 

 

 

 
Kalenderjahr 2023 

 
Januar 

 
in % 

 
Februar 

 
in % 

 
März 

 
in % 

 
April 

 
in % 

 
Mai 

 
in % 

 
Juni 

 
in % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat gesamt 

 
174 714 

 
100,00 % 

 
151 419 

 
100,00 % 

 
164 216 

 
100,00 % 

 
162 856 

 
100,00 % 

 
154 037 

 
100,00 % 

 
148 475 

 
100,00 % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat Online 

 
50 527 

 
28,92 % 

 
42 058 

 
27,78 % 

 
44 193 

 
26,91 % 

 
45 494 

 
27,94 % 

 
40 799 

 
26,49 % 

 
38 200 

 
25,73 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat Papier 

 
65 507 

 
37,49 % 

 
56 401 

 
37,25 % 

 
61 125 

 
37,22 % 

 
54 457 

 
33,44 % 

 
55 611 

 
36,10 % 

 
54 644 

 
36,80 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat APP 

 
58 680 

 
33,59 % 

 
52 960 

 
34,98 % 

 
58 898 

 
35,87 % 

 
62 905 

 
38,63 % 

 
57 627 

 
37,41 % 

 
55 631 

 
37,47 % 

 
 

Juli 
 

in % 
 

August 
 

in % Sep- 
tember 

 
in % 

 
Oktober 

 
in % Novem- 

ber 

 
in % Dezem- 

ber 

 
in % 

 
2023 

 
in % 

 
188 617 

 
100,00 % 

 
173 802 

 
100,00 % 

 
140 452 

 
100,00 % 

 
178 101 

 
100,00 % 

 
175 192 

 
100,00 % 

 
202 317 

 
100,00 % 

 
2 014 198 

 
100,00 % 

 
50 512 

 
26,78 % 

 
45 192 

 
26,00 % 

 
36 304 

 
25,85 % 

 
46 638 

 
26,19 % 

 
44 901 

 
25,63 % 

 
55 805 

 
27,58 % 

 
540 623 

 
26,84 % 

 
62 367 

 
33,07 % 

 
62 444 

 
35,93 % 

 
47 160 

 
33,58 % 

 
57 501 

 
32,29 % 

 
58 894 

 
33,62 % 

 
62 036 

 
30,66 % 

 
698 147 

 
34,66 % 

 
75 738 

 
40,15 % 

 
66 166 

 
38,07 % 

 
56 988 

 
40,57 % 

 
73 962 

 
41,53 % 

 
71 397 

 
40,75 % 

 
84 476 

 
41,75 % 

 
775 428 

 
38,50 % 

 
 

Kalenderjahr 2024 
 

Januar 
 

in % 
 

Februar 
 

in % 
 

März 
 

in % 
 

April 
 

in % 
 

2024 
 

in % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat gesamt 

 
205 653 

 
100,00 % 

 
167 777 

 
100,00 % 

 
182 290 

 
100,00 % 

 
186 480 

 
100,00 % 

 
742 200 

 
100,00 % 

Eingang Anträge/  
Kalendermonat Online 

 
53 699 

 
26,11 % 

 
45 584 

 
27,17 % 

 
45 397 

 
24,90 % 

 
44 470 

 
23,85 % 

 
189 150 

 
25,49 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat Papier 

 
65 003 

 
31,61 % 

 
56 286 

 
33,55 % 

 
52 191 

 
28,63 % 

 
55 182 

 
29,59 % 

 
228 662 

 
30,81 % 

Eingang Anträge/ 
Kalendermonat APP 

 
86 951 

 
42,28 % 

 
65 907 

 
39,28 % 

 
84 702 

 
46,47 % 

 
86 828 

 
46,56 % 

 
324 388 

 
43,71 % 
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6.  wie sich die Bearbeitungszeit seit Januar 2022 je Woche entwickelt hat und wie 
diese aktuell ist;

Zu 6.:

Für eine bessere Darstellung werden nachfolgend die Bearbeitungszeiten monat-
lich angegeben.

 

Bearbeitungszeit 2023 (Ø 17,6) 
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Die starke Erhöhung der Bearbeitungszeit im Juni 2024 beruht auf einem ein-
maligen Effekt. Aufgrund einer größeren Programmumstellung konnten nicht alle 
Anträge im Beihilfeantragsbearbeitungssystem maschinell geprüft und bearbeitet 
werden. Die Umstellung und maschinelle Bearbeitung der Anträge ist zwischen-
zeitlich erfolgt.

7.  wie viele Anträge derzeit länger als sechs Wochen, wie viele länger als sieben 
Wochen, wie viel länger als acht Wochen und wie viele länger als neun Wochen 
nach Einreichung noch nicht ausbezahlt sind (bitte in absoluten Zahlen, wie 
auch in Prozent angeben);

Zu 7.:

Eine aktuelle Auswertung der Arbeitsvorräte zum Datum 8. Juli 2024 ergibt fol-
gende Werte:

8. wie sich diese Zahlen seit Anfang 2024 entwickelt haben;

Zu 8.:

Es ist keine Aussage möglich, da diese Daten nicht historisch vorgehalten wer-
den. Die Auswertung zu Ziffer 7 erfolgte anhand einer internen Arbeitsliste.

9.		ob	es	Typen	von	Anträgen	gibt,	die	besonders	häufig	mehr	als	sechs	Wochen	in	
der Bearbeitung brauchen;

Zu 9.:

Die Bearbeitungsdauer für einen Beihilfeantrag hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab und unterliegt keiner starren Betrachtung. Ausschlaggebende Fak-
toren sind hierbei die Vollständigkeit und Qualität des Beihilfeantrags sowie die 
Komplexität der sich stellenden Sachverhalts- und Rechtsfragen. Eine längere Be-
arbeitungsdauer hängt nicht mit einem speziellen Antragstyp zusammen, sondern 
regelmäßig mit der Erforderlichkeit einer personellen Sachbearbeitung im elek-
tronischen Beihilfeabrechnungssystem.

Eine personelle Sachbearbeitung ist bei folgenden Sachverhalten erforderlich:

• Erstanträgen von beihilfeberechtigten Personen
•  Anträgen, mit denen Änderungen von beihilferelevanten Sachverhalten mitge- 

teilt werden (z. B. Änderung Krankenversicherungsverhältnis)
•   Anträgen  mit  Besonderheiten  und  Auffälligkeiten  (z.  B.  Unfallsachverhalte, 

Antragstellung durch Bevollmächtigte)
•  Anträgen mit zusätzlichen Dokumenten (z. B. Heil- und Kostenpläne, ärztliche 

Bescheinigungen, weitere Schreiben, Vollmachten, Apothekenquittungen)
•  Anträgen, mit denen Tagegelder oder Pauschalen etwa im Geburts- oder To- 

desfall beantragt werden
• Anträgen, mit nicht verrechneten Abschlägen

 

 

 
 

Arbeitsvorräte gesamt 
(Beihilfetagesstatistik 08.07.2024) 

 
203 245 

 
100 % 

davon älter als 6 Wochen 32 831 16,2 % 
davon älter als 7 Wochen 17 390 8,6 % 
davon älter als 8 Wochen 6 174 3,0 % 
davon älter als 9 Wochen 953 0,5 % 
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•  Anträgen mit Belegen, die nicht vollständig maschinell geprüft werden können. 
Im elektronischen Beihilfeantragsbearbeitungssystem des LBV werden be-
stimmte Belegarten maschinell geprüft. Dies sind Arztrechnungen, Zahnarzt- 
rechnungen, Heilpraktikerrechnungen und Rezepte für Arzneimittel. Ein Groß-
teil dieser Belege kann durch die Prüfsoftware abschließend bearbeitet werden. 
Ergeben  sich bei der maschinellen Prüfung Auffälligkeiten, muss  eine perso-
nelle Sachbearbeitung tätig werden und den Beleg überprüfen.

•  Anträgen mit Belegen, die nicht maschinell geprüft werden können, z. B. Kran- 
kenhausrechnungen,  Pflegebelege, Brillenrechnungen  etc. Diese Belege müs-
sen immer zur manuellen Sachbearbeitung.

Anträge mit einer Antragssumme von über 5 000 Euro werden prioritär bearbeitet.

10.  welche Maßnahmen sie ergreift, um gerade die ganz langen Bearbeitungszei-
ten ab sechs Wochen aufwärts zu reduzieren;

Zu 10.:

Das LBV optimiert fortlaufend seine digitalen Geschäftsprozesse im Bereich der 
Beihilfebearbeitung und setzt auch Künstliche Intelligenz (KI) erfolgreich ein. 
Zudem wurde bereits durch Samstagsarbeit, Anordnung von Überstunden und 
Umschichtung von Personal versucht, dem steigenden Antragseingang und dem 
damit verbundenen Anstieg der durchschnittlichen Bearbeitungszeit zu begegnen. 
Diese Maßnahmen sind jedoch weitgehend ausgereizt bzw. versprechen keine 
großen Effekte mehr vor dem Hintergrund der aktuellen Leistungsfähigkeit.

Als langfristige Maßnahmen werden u. a. derzeit verfolgt:

• Personelle Stärkung im Bereich der Beihilfebearbeitung.
•  Novellierung der Beihilfeverordnung mit Inkrafttreten ab 2026, mit dem Ziel 

eines weiteren Ausbaus der maschinellen Verarbeitung von Beihilfebelegen.
• Prüfung der Fremdvergabe einzelner Bearbeitungsbereiche in der Beihilfe.

11.  was Antragsteller unbedingt beachten sollten, damit ihre Anträge möglichst 
zeitnah abschließend bearbeitet werden können;

Zu 11.:

Durch eine elektronische Einreichung von Beihilfeanträgen über die App „Bei-
hilfe BW“ oder über den Beihilfeantrag online im Kundenportal des LBV entfal-
len Bearbeitungszeiten in der Poststelle, der Scanvorbereitung und beim Scanvor-
gang. Zusätzlich werden Postlaufzeiten eingespart.

Daneben kann es den Beihilfekundinnen und Beihilfekunden Vorteile bringen, 
wenn sie Arztrechnungen, Zahnarztrechnungen, Heilpraktikerrechnungen und 
Rezepte für Arzneimittel getrennt von allen anderen Belegen einreichen. Dies 
hängt mit  den maschinellen  Prüfungen  zusammen  (s.  a.  Ziffer  9). Arzt-,  Zahn-
arztrechnungen, Heilpraktikerrechnungen und Rezepte für Arzneimittel können 
zum Großteil mittels der eingesetzten Prüfsoftware abschließend bearbeitet wer-
den. Die gesonderte Einreichung bietet eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine 
schnellere Bearbeitung.

Bei der Einreichung von Rezepten für Arzneimittel ist das von der Apotheke quit-
tierte Rezept ausreichend. Wird neben dem Rezept noch die dazugehörige Quit-
tung der Apotheke (Kassenbeleg) eingereicht, ist eine manuelle Sachbearbeitung 
notwendig, was die Bearbeitung verzögert.

Eine Verzögerung tritt ebenfalls ein, wenn Beihilfekunden Rechnungen mehrmals 
vorlegen. Dies gilt auch, wenn ein Beihilfeantrag über die unterschiedlichen Ein- 
gangswege mehrfach eingereicht wird, zum Beispiel einmal als Papierantrag und 
einmal als Beihilfeantrag online im Kundenportal des LBV.
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Bei Papieranträgen sollten keine Haftnotizen oder Klebestreifen angebracht wer-
den. Die Dokumente sollten auch nicht geklammert oder geheftet werden. Die ge-
nannten Elemente müssen vor dem Scannen aufwändig von Hand entfernt werden.

Anfragen oder Widersprüche sollen getrennt vom Beihilfeantrag eingereicht wer-
den. Ansonsten muss immer eine manuelle Bearbeitung des Beihilfeantrags er-
folgen.

Sämtlicher Schriftverkehr sollte gesondert über das Kundenportal des LBV oder 
auf dem Postweg eingereicht werden.

Ist der Beihilfeantrag nicht vollständig ausgefüllt, führt dies in der Regel auch zu 
einer verzögerten Bearbeitung.

Das LBV weist hierauf auf seiner Homepage hin.

12.		ob	es	zutreffend	ist,	dass	die	Einreichung	über	die	App	„Beihilfe	BW“	zu	einer	
beschleunigten bzw. bevorzugten Bearbeitung führt;

Zu 12.:

Eine beschleunigte bzw. bevorzugte Bearbeitung von App-Anträgen gegenüber 
Beihilfeanträgen, die über die anderen Eingangskanäle eingehen, erfolgt nicht. 
Wie unter Ziffer 11 ausgeführt, entfallen aber Bearbeitungszeiten in der Poststelle, 
bei der Scanvorbereitung und beim Scanvorgang. Zudem entfallen Postlaufzeiten. 
Die fachliche Bearbeitung ist von den unter Ziffer 9 erwähnten Faktoren abhän-
gig. App-Anträge werden gegenüber beispielsweise Papieranträgen regelmäßig 
mit weniger Belegen pro Antrag eingereicht, dadurch kommt es seltener zur Not-
wendigkeit einer personellen Sachbearbeitung im Beihilfeabrechnungssystem.

13.  ob sie die vom Landtag festgelegte Bearbeitungszeit von 20 Arbeitstagen noch 
für zeitgemäß hält und ob diese im Zeitalter der Digitalisierung nicht deutlich 
herabgesetzt werden sollte;

Zu 13.:

Die Bearbeitungszeit ist noch zeitgemäß. Erst die Digitalisierung hat es ermög-
licht, dass die Vorgabe des Landtags bei einer stetig steigenden Zahl an Beihilfe-
anträgen und beihilfeberechtigten Personen bei unveränderter Personalausstattung 
überhaupt eingehalten werden kann.

Im Zeitraum 2019 bis 2023 konnte das LBV die durchschnittliche tägliche Ab-
arbeitung der Beihilfeanträge um 44,8 Prozent steigern. Angesichts weiter stei-
gender Antragszahlen sowie den unter Ziffer 10 ausgeführten Maßnahmen, stellt 
es weiterhin bzw. zunehmend eine große Herausforderung dar, 20 Arbeitstage im 
Jahresdurchschnitt einzuhalten.

14.  welche Maßnahmen zur Digitalisierung und zum weiteren Ausbau der Auto-
mation	in	der	Beihilfebearbeitung	seit	dem	Jahr	2019	ergriffen	wurden	und	in	
absehbarer	Zeit	ergriffen	werden	sollen;

Zu 14.:

Im Bereich der Beihilfebearbeitung wurden u. a. folgende Maßnahmen ergriffen:

•  Umstellung der Papier-Antragsbearbeitung auf eine vollständige elektronische 
Bearbeitung (erstmaliger Einsatz von KI bei der Digitalisierung von Belegen); 
das System wird laufend optimiert.

• Abruf digitaler Rechnungsdaten im Inputmanagement
• Einführung der App „Beihilfe BW“ und laufende Optimierungen
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•  Digitalisierung und elektronische Bereitstellung von Prüf- und Überwachungs- 
listen

•  Unterstützung der Sachbearbeitung durch den Einsatz maschineller Prüfungen 
auf Antrags- und Belegebene; ständige Optimierung der Prüfungen

• Vereinfachte Antragsfreigabe nach maschineller Prüfung
• Maschinell unterstützte Antragsverteilung an die Sachbearbeitungen
•  Flexibler Einsatz des Prüfregelwerks in der Prüfsoftware; ständige Überprü-

fung, Verfeinerung bzw. Ausbau der Prüfungen
•  Digitale Weiterleitung der Fax- und E-Maileingänge ins vorhandene Vorgangs-

bearbeitungssystem
•  Verlinkung des Kundenportals in der App „Beihilfe BW“ ermöglicht einen 

 direkten Zugang aus der App heraus in das Kundenportal des LBV
• Prüfung von Heilpraktikerbelegen mittels Prüfsoftware seit Ende Juni 2024
• Darstellung des Beihilfestatus eines Beihilfeantrags im Kundeportal
•  Elektronische Bereitstellung sämtlicher Arbeitsmittel für die Sachbearbeitung 

wie etwa Berechnungstools und Textbausteine, sodass ein papierloses Arbeiten 
möglich ist

•  Ausstattung der Beschäftigten mit Laptop, Dockingstation, Kamera, Headset, 
Monitoren

• Hohe Telearbeitsquote u. a. durch die Möglichkeit von Onlinebesprechungen

Derzeit sind folgende Maßnahmen in Bearbeitung, Planung und Umsetzung:

•  Auslesen des Schriftverkehrs mittels KI, um eine zielgenaue maschinelle Zu-
ordnung an die Sachbearbeitungen zu erreichen

•  Einführung einer neuen Produktversion im Inputmanagementbereich zur Ver-
arbeitung des E-Rezepts sowie Einsatz einer browserbasierten Benutzerober-
fläche

•  Anpassungen bei der App „Beihilfe BW“ im Hinblick auf die Annahme von 
PDF-Dateien u. a. wegen des E-Rezepts

•  Neben weiteren LBV-Programmen muss auch das Beihilfeabrechnungssystem 
vom Großrechner abgelöst werden. Künftig wird das Beihilfeabrechnungssys-
tem in einer Serverlandschaft betrieben (Migration). Die derzeitige Zeitplanung 
sieht die technische Umstellung ab 2025 vor. Durch diese Umstellung ab  Ende 
2024 sind Änderungen des Beihilfeabrechnungssystems nur eingeschränkt 
möglich.

In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass ein Ausbau der 
Automation nicht losgelöst vom laufenden Betrieb erfolgen kann. Vorrangig 
 müssen Anpassungen in den Systemen umgesetzt werden, die durch Rechtsände-
rungen (z. B. Pauschale Beihilfe, Pflegebereich) oder neue Aufgaben (z. B. Über-
nahme der Dienstunfallfürsorge, Beihilfeübernahme Landtagsabgeordnete) not-
wendig werden.

15.  welche Maßnahmen das LBV zur Steigerung der elektronischen Einreichung 
über die App „Beihilfe BW“ auf den Weg gebracht hat.

Zu 15.:

Folgende Werbemaßnahmen sind im Rahmen der Einführung der App „Beihilfe 
BW“ ergriffen worden. Die mit dem Klammerzusatz „aktuell“ versehenen Maß-
nahmen sind weiter im Einsatz:

•  Ausführlicher Artikel auf der Startseite der LBV-Internetseite über die App 
„Beihilfe BW“

•  Separater Menüpunkt zur App „Beihilfe BW“ auf der Internetseite des LBV 
(aktuell)
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•  Anpassung des Kundenportals, wo auch auf die Möglichkeit der Antragsstel- 
lung per App verwiesen wird (aktuell)

• Einmalige Beilage zur Gehaltsmitteilung an alle beihilfeberechtigten Personen
•  Hinweis am Ende jedes Beihilfebescheids, dass Anträge auch mittels der App 
eingereicht werden können und wo weitere  Informationen zur App zu finden 
sind (aktuell)

•  Hinweis im Merkblatt für neu eingestellte Beamtinnen und Beamte, dass Bei- 
hilfeanträge auch mit der App „Beihilfe BW“ gestellt werden können (aktuell)

•  Werbung bei Verbänden und Gewerkschaften im Rahmen von Vorträgen und 
Informationsveranstaltungen (aktuell)

•  Verschiedene Werbemaßnahmen sind direkt durch das Finanzministerium ver- 
anlasst worden, z. B. Artikel auf der Internetseite des Finanzministeriums und 
Rundschreiben an die Ressorts.

Dr. Bayaz
Minister für Finanzen
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